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1127/2025 vom 29. Oktober 2025
Bildungs- und Kulturdirektion

Nicht klassifiziert

Ablehnung

Gleiche Bildungschancen fir alle!

Der Regierungsrat wird beauftragt, Schul- und Materialkosten an den nachobligatorischen
Schulen wie Berufsschulen, Berufsmaturitatsschulen, FMS, Gymnasien oder berufsvorbereiten-
des Schuljahr durch den Kanton zu finanzieren, anstatt sie den Schilerinnen und Schlern in
Rechnung zu stellen, und so die Chancengerechtigkeit fur alle Jugendlichen zu verbessern.

Begrindung:

An den nachobligatorischen Schulen entstehen den Schilerinnen und Schilern Kosten: Dazu
gehoren einerseits Schulgelder (bspw. fiir das berufsvorbereitende Schuljahr sind das 1000
Franken im Jahr) oder Materialkosten (bspw. fir einen Laptop). Diese Kosten sind fur Familien
mit tiefen Einkommen eine Herausforderung und kdnnen im Extremfall dazu fihren, dass Ju-
gendliche einen anderen Bildungsweg einschlagen mussen.

Begriindung der Dringlichkeit: Die Kosten stellen jetzt schon fiir viele Jugendliche eine Hurde zur nachobligatorischen
Schule dar. Je langer diese nicht durch die 6ffentliche Hand finanziert sind, desto mehr Jugendliche verzichten auf
den Besuch einer nachobligatorischen Schule.

Antwort des Regierungsrates

Der Regierungsrat hat Verstandnis fir das Anliegen, dass die Ausbildungskosten auf der Se-
kundarstufe Il auch fir wirtschaftlich schwéacher gestellte Personen tragbar sein sollen. An den
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nachobligatorischen Schulen der Sekundarstufe Il kobnnen finanziell schlechter gestellte Jugend-
liche und ihre Familien deshalb bereits heute um finanzielle Unterstiitzung und damit Entlastung
der Schul- und Materialkosten ersuchen.

Der grosste Teil der Ausbildungskosten auf der Sekundarstufe Il geht zu Lasten der 6ffentlichen
Hand. Dem Anliegen, wirtschaftlich schlechter gestellte Bevolkerungsteile zu entlasten, wird
Uberdies mit verschiedenen bedarfsabhangigen staatlichen Unterstitzungsmdaglichkeiten Rech-
nung getragen. Zum einen bestehen Unterstiitzungsmoglichkeiten Gber Ausbildungsbeitrage,
die fur die Mittelschulbildung, fur die berufliche Grundbildung und die Berufsmaturitat in An-
spruch genommen werden kdnnen. Voraussetzung fur den Leistungsanspruch ist die Erfillung
der Kriterien gemass Gesetz und Verordnung lber die Ausbildungsbeitrage (BSG 438.31 sowie
BSG 438.312). Fur diese Beitrage besteht ein Rechtsanspruch, sofern die Kriterien erfiillt sind.
Weiter kénnen Schul- und Materialkosten gegebenenfalls liber sogenannte situationsbedingte
Leistungen (SIL) von der Sozialhilfe Gbernommen werden.

Unterstitzungsmaoglichkeiten bestehen auch bei den Schulen der Sekundarstufe Il. Die Schul-
leitungen der Mittelschulen kénnen gemass Artikel 78 der Mittelschulverordnung vom 7. Novem-
ber 2007 in Harteféllen auf Gesuch hin die Geblhren ganz oder teilweise erlassen. Auch verfu-
gen praktisch alle Mittelschulen tber einen Schulfonds, dessen Mittel unter anderem fur die Un-
terstiitzung von darauf angewiesenen Schulerinnen und Schilern verwendet werden kénnen.
Es besteht somit die Moglichkeit, Familien mit tiefen Einkommen zu entlasten, so dass die
Schilerinnen und Schiiler die gewiinschte Ausbildung absolvieren kdnnen. Die Berufsfachschu-
len verfiigen teilweise ebenfalls Giber Schulfonds, deren Mittel unter anderem fir die Unterstit-
zung von Lernenden verwendet werden kénnen.

Wirde dem Anliegen der Motionarinnen entsprochen und wirden die Material- und Schulkosten
fur samtliche Schilerinnen und Schiler sowie Lernenden durch den Kanton tibernommen, hétte
dies folgende finanzielle Auswirkungen:

Gemass Mittelschulgesetzgebung mussen die Schilerinnen und Schiler die Kosten fir die per-
sonlichen Schulmaterialien wie auch die Kosten fir besondere Veranstaltungen selbst tragen
(Artikel 62 Absatz 4 des Mittelschulgesetzes vom 27.3.2007). Je nach Bildungsgang und Schul-
stufe (FMS, GMY1 bzw. GYM2-4) betragen diese Kosten fir Schulmaterialien und besondere
Veranstaltungen (Lager, Exkursionen etc.) ungeféahr zwischen CHF 1'000 und CHF 1'500 pro
Schiler/Schiilerin und Schuljahr. Hinzu kommen einmalige Kosten fur die Anschaffung eines
Laptops in der Hohe von ca. CHF 1'000. Bei den aktuellen Schiilerinnen- und Schilerzahlen
wirde dies fur den Kanton Bern jahrlich zusatzliche Kosten in der Héhe von rund CHF 14 Mio.
zuzuglich ca. CHF 3 Mio. fur einen Laptop fur Schilerinnen und Schiler, die die Ausbildung be-
ginnen (GYM1 und FMS1), ausmachen.

In der beruflichen Grundbildung kommen auf die Lernenden je nach beruflicher Grundbildung
unterschiedlich hohe Kosten zu. Die Anschaffungskosten fiir Arbeitsmittel variieren je nach
Grundbildung und kénnen nach Abschluss der Ausbildung im Berufsalltag weiterverwendet wer-
den. Teilweise missen technische Geréate fir die Absolvierung einer beruflichen Grundbildung
hohere Anforderungen erflllen, als dies bei einer allgemeinbildenden Ausbildung notwendig ist.
Oftmals werden Lernende bei der Beschaffung der oben genannten Arbeitsmittel durch die Be-
triebe unterstitzt. Die Kosten fur Lehrmittel und Lizenzen zur Nutzung von Lehr- und Lernplatt-
formen der Berufsfachschulen und Berufsmaturitatsschulen knnen deshalb nicht einheitlich
und fir alle Bildungsgange dargestellt werden. Durchschnittlich kann jedoch bei einer berufli-
chen Grundbildung mit Kosten von rund CHF 1'500 fir die Ausbildungsdurchfiihrung gerechnet
werden. Falls die Kosten fir technische Geréate nicht vom Betrieb Gbernommen werden, miissen
diese zusatzlich miteinberechnet werden. Jéahrlich treten rund 10’500 Jugendliche (EFZ und
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EBA) in die berufliche Grundbildung ein. Bei den aktuellen Lernendenzahlen wirde dies fur den
Kanton Bern jahrlich zusétzliche Kosten in der Hohe von mindestens CHF 17-20 Mio. bedeuten.

Zwar befindet sich der kantonale Finanzhaushalt derzeit grundséatzlich im Gleichgewicht, wobei
im Aufgaben-/Finanzplan 2027-2029 sowohl Risiken wie auch Chancen bestehen. Damit bleibt
der finanzpolitische Handlungsspielraum des Kantons begrenzt. Da aus Sicht des Regierungs-
rates zum heutigen Zeitpunkt bereits ausreichend Mdéglichkeiten bestehen, Familien mit tiefen
Einkommen finanziell zu unterstiitzen, beantragt der Regierungsrat, die Motion abzulehnen.

Verteiler
— Grosser Rat

Nicht klassifiziert | Letzte Bearbeitung: 23.10.2025 | Version: 2 | Dok.-Nr.: 311467 | Geschaftsnummer: 2025.GRPARL.462 3/3



	Antwort des Regierungsrates
	Gleiche Bildungschancen für alle!
	Antwort des Regierungsrates

